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INHALT DEZEMBER 2020

Für den Zeitraum der angeordneten 
Schließung und somit zwischen 1. Novem-
ber und 6. Dezember 2020 (als Betrach-
tungszeitraum) erhalten österreichische 
Unternehmen, die auf staatliche Anord-
nung geschlossen bzw. eingeschränkt 
wurden, bis zu 80% ihres Umsatzes 
basierend auf dem Vorjahreszeitraum er-
setzt. Als Bemessungsgrundlage gilt der 
Umsatz aus November 2019 (gem. UVA), 
welcher durch 30 dividiert und mit der 
Anzahl der Lockdown-Tage multipliziert 
wird. Wichtige Voraussetzung für den so 
genannten Lockdown-Umsatzersatz ist 
eine Arbeitsplatzgarantie für die Mitar-
beiter; weshalb es im Zeitraum des Bezugs 
von Umsatzersatz zu keinen Kündigungen 
kommen darf. Für die Förderung unschäd-
lich sind hingegen beispielsweise die Be-
endigung befristeter Dienstverhältnisse, 

LOCKDOWN-UMSATZERSATZ FÜR BEHÖRDLICH  
GESCHLOSSENE UNTERNEHMEN

einvernehmliche Auflösung, Kündigung 
durch den Dienstnehmer usw. Überdies 
muss das Unternehmen eine operative 
Tätigkeit in Österreich ausgeübt haben 
(Einkünfte aus selbständiger Arbeit oder 
aus Gewerbebetrieb) und bereits vor dem 
1. November 2020 Umsätze erzielt haben.
Die Berechnung der Förderung erfolgt 
automatisch basierend auf den der Fi-
nanzverwaltung vorliegenden Daten. So-
fern trotz des Lockdowns Umsätze erzielt 
werden (etwa durch die Bereitstellung von 
Lieferservice im Gastronomiebereich oder 
durch den Online-Verkauf eines behördlich 
geschlossenen Handelsunternehmens), 
kürzt dies den Umsatzersatz nicht. Die 
maximale Förderung pro Unternehmen 
beträgt 800.000 €, wobei bestimmte Co-
rona-Hilfen gegenzurechnen sind (z.B. Co-
vid-19-Zuwendungen von Bundesländern, 
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Gemeinden oder vom regionalen Wirt-
schafts- und Tourismusfonds). Die Min-
desthöhe des Lockdown-Umsatzersatzes 
sind 2.300 € - diese Förderung wird also 
auch dann gewährt, sofern im November 
2019 gar keine Umsätze erzielt werden 
konnten (z.B. aufgrund einer Renovierung 
des Betriebs etc.). Eine Kombination von 
Umsatzersatz und Fixkostenzuschuss (für 
unterschiedliche Zeiträume) ist möglich. 
Ebenso kann der Umsatzersatz neben der 
Kurzarbeit beantragt werden.
Direkt vom Lockdown betroffene Unter-
nehmen inklusive körpernahe Dienstleister 
wie etwa Friseure erhalten 80% des Lock-
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down-Umsatzausfalls. Bei Handelsunter-
nehmen wird der Umsatzersatz gestaffelt 
mit 20%, 40% oder 60% geregelt. Details 
finden sich unter https://www.umsatzer-
satz.at/wp-content/uploads/2020/11/
Handelskategorisierung.pdf. So kann etwa 
im Rahmen des Spielwaren-Einzelhandels 
40% geltend gemacht werden und im Ein-
zelhandel Bekleidung 60% - im Einzelhan-
del Möbel- und Einrichtungsgegenstände 
beträgt der Umsatzersatz (nur) 20%. Bei 
Mischbetrieben muss geschätzt werden, 
welcher Umsatzanteil der (stärker) betrof-
fenen Branche zuzuordnen ist und welcher 
nicht.

LOCKDOWN-UMSATZERSATZ FÜR BEHÖRDLICH GESCHLOSSENE UNTERNEHMEN
(Fortsetzung von Seite 1)

Der Antrag auf Lockdown-Umsatzersatz 
kann via FinanzOnline noch bis 15. Dezem-
ber 2020 an die COFAG erfolgen. Sowohl 
der Unternehmer selbst als auch Steuerbe-
rater, Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuch-
halter können den Antrag auf Umsatzer-
satz einbringen. Wenn bereits vor dem 
23.11.2020 ein Lockdown-Umsatzersatz 
beantragt wurde, muss ein neuerlicher 
Antrag nur dann gestellt werden, sofern 
sich der Grad der direkten Betroffenheit 
geändert hat. Ansonsten wird einfach der 
entsprechende Betrag für 1. bis 6. Dezem-
ber 2020 zusätzlich überwiesen.

Diese beiden Maßnahmen sollen zur 
Entlastung von Unternehmen bei Inves-
titionen beitragen und auch zu Erleichte-
rungen bei Vermietung und Verpachtung 
führen. Da keine zeitliche Befristung 
vorgesehen ist, handelt es sich um „Dau-
errecht“. Die degressive Abschreibung 
stellt steuerlich - zu Fragen im Rahmen 
der Bilanzierung und hinsichtlich Maßgeb-
lichkeit siehe den Beitrag „Bilanzierung 
von Covid-19-Maßnahmen im Jahresab-
schluss“ - eine Alternative zur linearen 
Abschreibung dar und kann maximal 30% 
pro Jahr ausmachen (es handelt sich dabei 
um die „geometrisch“ degressive AfA). 
Konkret erfolgt die AfA in fallenden Jah-
resbeträgen nach einem unveränderlichen 
Prozentsatz (höchstens 30%), wobei der 
Prozentsatz auf den jeweiligen Buchwert 
bzw. Restbuchwert den entsprechenden 
Jahresbetrag der Abschreibung ergibt. 
Die degressive Abschreibung kann im 
betrieblichen wie im außerbetrieblichen 
Bereich angewendet werden und auch bei 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnern.

Die degressive Abschreibung kann für 
nach dem 30.6.2020 angeschaffte oder 
hergestellte Wirtschaftsgüter angewen-
det werden; im Falle der Herstellung ist der 
Zeitpunkt der Fertigstellung maßgebend 
(auch wenn die Herstellung vor dem 1. 
Juli 2020 begonnen worden ist). Der Über-
gang von der degressiven zur linearen 
Abschreibung (nicht aber umgekehrt) ist 
mit Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres 

zulässig – es ist dann der vorhandene Rest-
buchwert durch die Restnutzungsdauer zu 
dividieren. Durch den Wechsel zur linearen 
Abschreibung wird jedenfalls eine Vollab-
schreibung des Wirtschaftsgutes ermög-
licht. Schließlich ist auch die Halbjahres-
regelung auf die degressive Abschreibung 
anzuwenden.
Bestimmte Wirtschaftsgüter sind von der 
degressiven Abschreibung ausgenommen; 
es handelt sich dabei z.B. um unkörperliche 
(falls nicht i.Z.m. Digitalisierung, Ökologi-
sierung und Gesundheit/Life Science) oder 
gebrauchte Wirtschaftsgüter, Gebäude, 
(grundsätzlich) Pkws und Kombis, mit 
fossiler Energie betriebene Energieerzeu-
gungsanlagen usw.
Für nach dem 30. Juni 2020 angeschaffte 
Gebäude ist eine beschleunigte Abschrei-
bung möglich, indem im ersten Jahr eine 
„dreifache Abschreibung“ (das Dreifache 
des regulären Abschreibungssatzes) und 
im zweiten Jahr eine zweifache Abschrei-
bung des Gebäudes steuerlich geltend 
gemacht werden kann. Bei einem Büroge-
bäude gilt daher beispielsweise eine AfA 
von 7,5% im ersten Jahr und 5% im zweiten 
Jahr; danach geht es mit der AfA von 2,5% 
weiter. Die Halbjahresabschreibungsrege-
lung gilt bei Gebäuden ausdrücklich nicht, 
sodass auch bei der Inbetriebnahme in der 
zweiten Hälfte des (ersten) Wirtschafts-
jahres drei volle Jahresabschreibungen 
steuerlich geltend gemacht werden kön-
nen.

BIS ZU 30% DEGRESSIVE ABSETZUNG FÜR ABNUTZUNG 
(AFA) UND BESCHLEUNIGTE GEBÄUDEABSCHREIBUNG

Mit dem Konjunkturstärkungsgesetz 
2020 ist krisenbedingt ein Novum in das 
österreichische Steuerrecht aufgenom-
men worden. Mithilfe des Verlustrück-
trags wurde eine Entlastungsmaßnahme 
geschaffen, die zu einer nachhaltigen 
Erholung der Wirtschaft beitragen soll. 
Konkret können die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der COVID-19-Krise durch eine 
Ergebnisglättung steuerlich abgefedert 
werden - Unternehmen können nämlich 
ihre steuerlichen Verluste aus dem Jahr 
2020 in die vergangenen Veranlagungs-
zeiträume 2019 und 2018 rücktragen und 
dadurch (idealerweise) mit Gewinnen die-
ser Jahre ausgleichen. Der Verlustrücktrag 
führt dabei zu einem positiven Liquidi-
tätseffekt, da nicht mehr auf zukünftige 
Gewinne für den Verlustvortrag gewartet 
werden muss, sondern Verluste mit bereits 
in der Vergangenheit erzielten Gewinnen 
verrechnet werden können.
Der Verlustrücktrag knüpft an einige 
Voraussetzungen. Neben dem Vorliegen 
von betrieblichen Einkünften ist der 
Verlustrücktrag mit 5 Mio. € pro Unter-
nehmen begrenzt. Auf Antrag kann also 
der Verlust aus der Veranlagung 2020 
im Rahmen der Veranlagung 2019 bis zu 
einem Betrag von 5 Mio. € vom Gesamt-
betrag der Einkünfte vor Sonderausgaben 
und außergewöhnlichen Belastungen 

STEUERLICHE ERGEBNIS-
GLÄTTUNG DURCH 
VERLUSTRÜCKTRAG FÜR 
VERLUSTE AUS 2020



abgezogen werden. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann ein verbleibender 
Verlust im Rahmen der Veranlagung 2018 
(Höchstbetrag 2 Mio. €) rückgetragen 
werden. Der neue Verlustrücktrag geht 
dem schon länger bestehenden Verlust-
vortrag vor, wobei Verluste aus der Veran-
lagung 2020, welche nicht rückgetragen 
werden können, vorgetragen und in den 
Folgejahren als Sonderausgaben steuer-
lich geltend gemacht werden können. Für 
GmbH und AG ist beim Verlustvortrag die 
75%-Grenze (Ausgleich des Verlusts mit 
75% des Gesamtbetrags der Einkünfte) zu 
berücksichtigen, welche aber nicht beim 
Verlustrücktrag gilt. Der Verlustrücktrag 
ist verfahrensrechtlich auch möglich, 
wenn bereits für die Veranlagungsjahre 
2019 oder 2018 ein Bescheid erlassen wor-
den ist.

Erwartungsgemäß gelten Sonderregelun-
gen für Unternehmen mit abweichendem 
Wirtschaftsjahr und bei Unternehmens-
gruppen. Wenn ein abweichendes Wirt-
schaftsjahr im Kalenderjahr 2020 endet, 
haben Unternehmen dahingehend ein 
Wahlrecht, dass sie entweder den Verlust 
aus der Veranlagung 2020 (Wirtschaftsjahr 
2019/20) oder aus der Veranlagung 2021 
(Wirtschaftsjahr 2020/21) rücktragen. Das 
Wahlrecht kann insbesondere dann vor-
teilhaft sein, wenn sich die krisenbedingte 
Verschlechterung der Auftragslage erst 
zeitverzögert bemerkbar macht. Im Rah-
men der Gruppenbesteuerung ist (auch 
aus Verwaltungsvereinfachungsgründen) 
der Verlustrücktrag ausschließlich auf Ebe-
ne des Gruppenträgers möglich. Maßge-
bend ist überdies das Gruppeneinkommen 
und der Höchstbetrag beträgt 5 Mio. € für 
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STEUERLICHE ERGEBNISGLÄTTUNG DURCH VERLUSTRÜCKTRAG FÜR VERLUSTE  
AUS 2020   (Fortsetzung von Seite 2)

den Gruppenträger und 5 Mio. € für jedes 
unbeschränkt oder beschränkt steuer-
pflichtige Gruppenmitglied (dessen Ein-
kommen dem Gruppenträger zugerechnet 
wurde).
Im Sinne eines möglichst schnellen Li-
quiditätseffekts wird schließlich sicher-
gestellt, dass eine Verlustberücksichti-
gung (Verlustrücktrag) im Rahmen der 
Veranlagung 2019 bzw. 2018 bereits vor 
der Veranlagung 2020 möglich ist. Dies 
soll mittels einer sogenannten „COVID-
19-Rücklage“ in der Veranlagung 2019 
gelingen. Konkret können voraussichtlich 
betriebliche Verluste 2020 bereits im Rah-
men der Veranlagung 2019 bei Ermittlung 
des Gewinns durch die COVID-19-Rücklage 
als besonderen Abzugsposten und somit 
gewinnmindernd berücksichtigt werden.

Kurz vor Jahresende und auch durch den 
zweiten Lockdown bedingt, kommt es 
nochmals zu vielfältigen Neuerungen, 
Verlängerungen und Begünstigungen von 
Maßnahmen gegen die Covid-19-Krise. 
Sie werden nachfolgend überblicksmäßig 
dargestellt - die Beschlussfassung im Bun-
desrat ist noch ausständig.

STEUERFREIE GUTSCHEINE STATT 
WEIHNACHTSFEIER

Da Firmenweihnachtsfeiern in der übli-
chen Form im Jahr 2020 nicht stattfinden 
können, sollen Unternehmen nicht nur 
Weihnachtsfeiern und andere Firmenfeste 
von der Steuer absetzen können, sondern 
auch Gutscheine, welche sie als Ersatz 
für die entfallene (Weihnachts)Feier an 
die Mitarbeiter ausgeben. Die Gutschei-
ne sind für die Mitarbeiter steuerfrei. So 
kann der Arbeitgeber einen steuerfreien 
Gutschein im Wert von (bis zu) 365 € pro 
Mitarbeiter zu Weihnachten schenken. 
Die „Weihnachtsfeier-Gutscheinaktion“ 
hat auch keine Auswirkungen auf die 
186 €, mit denen die jährliche steuerliche 
Absetzbarkeit für Sachaufwendungen 
(pro Mitarbeiter) beschränkt ist. Für diese 
186 € pro Mitarbeiter bleibt die steuer-
liche Absetzbarkeit beim Unternehmen 
und die Steuerfreiheit beim Mitarbeiter 
ebenso bestehen.

VERLÄNGERUNG DES 5% 
UMSATZSTEUERSATZ BIS 31.12.2021
Der ermäßigte Steuersatz von 5% auf 
Restaurant- und Cateringleistungen, 
Beherbergungsleistungen sowie den 
Publikations- und Kulturbereich wird bis 
31.12.2021 verlängert. Ausgenommen 
davon sind Zeitungen und andere perio-
dische Druckschriften - für diese gilt ab 1. 
Jänner 2021 wieder 10% Umsatzsteuer.

10% UMSATZSTEUER AUF 
REPARATURLEISTUNGEN
Für Reparaturleistungen i.Z.m. Fahrrädern, 
Schuhen, Lederwaren, Kleidung und Haus-
haltswäsche gilt ab 1.1.2021 der ermäßigte 
Steuersatz von 10%. Wichtige Vorausset-
zung ist, dass der Entgeltanteil für die Ar-
beitsleistung jenen für allfällige Ersatzteile 
übersteigt.

NEUREGELUNG FÜR VERSANDHANDEL 
WIRD AUF 1. JULI 2021 VERSCHOBEN
Bisher war grundsätzlich der 1.1.2021 für 
das Inkrafttreten angedacht. Siehe dazu 
auch den Beitrag in KI 08/20.

SONDERBETREUUNGSZEIT WIRD 
VERLÄNGERT
Die Sonderbetreuungszeit wird bis 
9.7.2021 verlängert (entspricht dem Ende 
des Schuljahres 2020/21) und liegt in zwei 
Varianten vor (Sonderbetreuungszeit mit 

CORONA-KURZ-INFOS
Rechtsanspruch und Sonderbetreuungs-
zeit ohne Rechtsanspruch („Vereinba-
rungsmodell“)). Trotz Rechtsanspruchs 
müssen einige Voraussetzungen erfüllt 
sein (z.B. Schließung von Schule/Kinder-
garten aufgrund von behördlichen Maß-
nahmen). Der Anspruch beträgt insge-
samt 4 Wochen, wobei bereits gewährte 
Sonderbetreuungszeiten nicht anzurech-
nen sind.

EINMALZAHLUNG AN ARBEITSLOSE IM 
DEZEMBER 2020
Voraussetzung für die nach der Bezugs-
dauer abgestufte Einmalzahlung ist der 
Bezug von Arbeitslosengeld oder Not-
standshilfe im Zeitraum von September 
bis November 2020.

PENDLERPAUSCHALE WÄHREND DER 
COVID-19-KRISE VERLÄNGERT
Das Pendlerpauschale kann in gleicher 
Höhe wie vor Beginn der Covid-19-Krise 
berücksichtigt werden, obwohl die Strecke 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auf-
grund von Lockdown, Quarantäne, Telear-
beit oder Kurzarbeit nicht mehr oder nicht 
an jedem Arbeitstag zurückgelegt wird. 
Diese Regelung wird nunmehr bis Ende 
März 2021 verlängert und gilt für Lohn-
zahlungszeiträume, die vor dem 1. März 
2021 enden.



Fixkostenzuschüsse sollen zur Erhaltung 
der Zahlungsfähigkeit und zur Überbrü-
ckung von Liquiditätsschwierigkeiten von 
Unternehmen im Zusammenhang mit der 
Ausbreitung von Covid-19 dienen. Fixkos-
tenzuschüsse sind Aufwandszuschüsse 
und daher analog zu den Kurzarbeitsbei-
hilfen zu bilanzieren.
Die Investitionsprämie soll für Unterneh-
men in der Covid-19-Krise einen verstärk-
ten Anreiz für Investitionen, insbesondere 
in den Bereichen Ökologisierung, Digitali-
sierung und Gesundheit bzw. Life Science, 
bieten. Die Investitionsprämie stellt einen 
Investitionszuschuss dar und ist daher in 
einem Sonderposten zu passivieren und 
in weiterer Folge laufend ertragswirksam 
aufzulösen (Bruttomethode). Alternativ 
ist es zulässig, die Anschaffungs- bzw. Her-
stellungskosten um die Investitionsprämie 
zu kürzen (Nettomethode).

Durch die Maßnahmen des Konjunktur-
stärkungsgesetz 2020 soll Österreich im 
Bereich des Abgabenrechts gestärkt aus 
der Covid-19-Krise kommen. Das Gesetz 
sieht unter anderem die Möglichkeit ei-
ner degressiven Abschreibung vor. Diese 
Neuerung bei den gesetzlichen Abschrei-
bungsregeln hat auch Auswirkungen auf 
den Jahresabschluss.
Für bestimmte Wirtschaftsgüter, die nach 
dem 30.6.2020 angeschafft bzw. herge-
stellt werden, ist steuerlich eine degressi-
ve Abschreibung mit einem unveränder-
lichen Prozentsatz von maximal 30% des 
jeweiligen (Rest)Buchwerts zulässig. Ein 
Wechsel von der degressiven zur linearen 
Abschreibung ist möglich. Ein Wechsel von 
der linearen zur degressiven Abschreibung 
ist hingegen nicht zulässig. Die Vorschrif-
ten zur steuerlichen Halbjahresabschrei-
bung sind anzuwenden. Fraglich ist, ob 
die degressive Abschreibung aufgrund 
der Maßgeblichkeit steuerlich nur dann 
geltend gemacht werden kann, wenn 
auch im Jahresabschluss nach UGB de-
gressiv abgeschrieben wird. Nach UGB ist 
jedoch das Stetigkeitsgebot zu beachten 
und es ist im Einzelfall zu beurteilen, ob 
eine degressive Abschreibung überhaupt 
zulässig ist. Aufgrund dieser praktischen 
Probleme hat das BMF mitgeteilt, dass 
die degressive Abschreibung steuerlich 
jedenfalls für Anschaffungen bis zum 
31.12.2021 - unabhängig von der Bilan-
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zierung nach UGB - geltend gemacht 
werden kann. Die legistische Umsetzung 
bleibt abzuwarten. Zu beachten ist, dass 
bei Abweichungen zwischen der steuer-
lichen und der unternehmensrechtlichen 
Vorgehensweise latente Steuern nach 
UGB zu bilanzieren sind.
Noch vor dem Ausbruch der Covid-19-Krise 
wurde die steuerliche Grenze für ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 
von 400 € auf 800 € angehoben. Die 
steuerliche Sofortabschreibung von GWG 
ist unverändert ein Wahlrecht. Das UGB 
bietet ebenfalls die Möglichkeit einer 
Sofortabschreibung von geringwertigen 
Vermögensgegenständen, enthält jedoch 
keine Betragsgrenze. Im UGB kann somit, 
solange nicht gegen den True and Fair 
View verstoßen wird, eine andere Be-
tragsgrenze als im Steuerrecht gewählt 
werden. Auch hier ist zu beachten, dass bei 
Abweichungen zwischen der steuerlichen 
und der unternehmensrechtlichen Vorge-
hensweise latente Steuern nach UGB zu 
bilanzieren sind. 

WIR WÜNSCHEN IHNEN UND 
IHREN ANGEHÖRIGEN SOWIE 

ALLEN IHREN MITARBEITERINNEN 
UND MITARBEITERN EIN FROHES 

WEIHNACHTSFEST UND EIN 
ERFOLGREICHES UND GESUNDES 

JAHR 2021!
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Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden 
umfangreiche Maßnahmen beschlossen, 
die auch zu Auswirkungen auf die unter-
nehmensrechtliche Bilanzierung führen 
(z.B. Kurzarbeitsbeihilfen, Fixkostenzu-
schüsse, Investitionsprämien). Darüber 
hinaus wurden steuerrechtliche Abschrei-
bungsregeln angepasst, die ebenfalls die 
Bilanzierung ab dem Geschäftsjahr 2020 
beeinflussen können.
Bei der Bilanzierung von Covid-19-Zu-
schüssen wird zum einen zwischen 
Investitions- und Aufwandszuschüssen 
und zum anderen zwischen echten und 
unechten Zuschüssen unterschieden. 
Investitionszuschüsse sind Zuschüsse 
für Investitionen in das Anlagevermögen. 
Diese Zuschüsse sind nach UGB in einem 
Sonderposten zu passivieren und nach 
Maßgabe der Abschreibungen der Vermö-
gensgegenstände, für die die Zuschüsse 
gewährt wurden, ertragswirksam auf-
zulösen (Bruttomethode). Alternativ ist 
es nach UGB auch zulässig, die Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten der Ver-
mögensgegenstände um die gewährten 
Zuschüsse zu reduzieren (Nettomethode). 
Aufwandszuschüsse sind nach UGB nach 
Maßgabe des Aufwandsanfalls ertrags-
wirksam als sonstige betriebliche Erträge 
zu erfassen. Eine offene Absetzung von den 
jeweiligen Aufwendungen ist alternativ 
ebenfalls zulässig. Bei echten Zuschüssen 
besteht, anders als bei unechten Zuschüs-
sen, keine Gegenleistungsverpflichtung. 
Bei echten Zuschüssen ist eine Forderung 
dann zu aktivieren, wenn der Berechtig-
te am Abschlussstichtag die sachlichen 
Voraussetzungen für die Gewährung des 
Zuschusses erfüllt hat und der Zuschuss 
bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 
bewilligt ist. Sofern ein Rechtsanspruch 
auf den Zuschuss besteht und der Antrag 
mit einer an Sicherheit grenzenden Wahr-
scheinlichkeit gestellt werden wird, muss 
keine Bewilligung vorliegen.
Die Corona-Kurzarbeit dient dazu, die Per-
sonalkosten von Unternehmen während 
der Covid-19-Krise vorübergehend zu ver-
ringern. Die Beihilfen zur Kurzarbeit stel-
len einen Aufwandszuschuss dar und sind 
daher nach UGB als sonstiger betrieblicher 
Ertrag zu erfassen. Alternativ dürfen die 
Beihilfen offen von den Personalaufwen-
dungen abgesetzt werden. Eine Saldierung 
ist nicht zulässig.

BILANZIERUNG VON COVID-19-MASSNAHMEN IM JAHRESABSCHLUSS


